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Umständen verkehrt und verderblich seien. Zu geeigneter Zeit ein mit
Ernst und Bedacht gesprochenes Wort der Ausklärung. Mahnung und

Warnung kann sich als notwendig und heilsam erweisen. Eine ein-

gehende systematische Besprechung dieser Dinge gehört aber nicht in die

Schule; sie hat erst später zu erfolgen, und auch da stets mit Vorsicht,
damit nian nicht Lehrer der Sünde werde. Es ist nämlich eine durch-
aus irrige Ansicht, daß die Erkenntnis den Willen bestimme, daß das

Wissen allein die Kraft habe, vor Verirrungen zu bewahren. Worauf
es im sittlichen Leben ankommt, das hat unser Kaiser in seiner denk-

würdigen Rede im Bremer Rathauskellec am 22. März v. I. ausge-
sprachen, als er sagte: „Unsere Jugend muß lernen zu entsagen und

sich zu versagen, was nicht gut für sie ist.' Ja, das ist der springende

Punkt der Sittlichkeitsfrage: die Entsagung, die Selbstüberwindung.
Sie verleiht dem Menschen jene innere sittliche Kraft, seine Begierden
und Leidenschaften zu zügeln, und gibt so dem Geiste jene Herrschaft
über den Körper, durch welche der Mensch erst seine wahre Würde er-

langt. Wie sagt doch Schiller: „Beherrschung der Triebe durch die

moralische Kraft ist Geistesfreiheit, und Würde heißt ihr Ausdruck in
der Erscheinung." Darum muß unsere Jugend wieder die große Kunst
der Selbstverleugnung lernen und schon frühzeitig daran gewöhnt
werden, zu entsagen und sich zu versagen, was nicht gut für sie ist.

Zucht des Geistes durch Tat und Überwindung ist und bleibt die

Vollendung aller Bildung. Und diese Bildung, die ihre eigentliche

Pfahl- uud Nährwurzel in der Religion hat, ist nach den Worten
Kellners auch die sicherste Schutzwehr gegen alle Verführungen des

Lebens.

Aus Kantonen und Ausland.
t. Aug. Mit nächstem Mai wird in Zug eine Bildungs-Anstalt eröffnet,

die ihresgleichen in der Schweiz nicht haben wird. Es ist das Internat «^ttnzne»,
Mädchen-Gymnasium und internationale höhere Töchterschule. Der bereits er-
schieuene Prospekt gibt uns Aufschlug über den Zweck der Anstalt. Sie will sich

einer Reformbewegung anschließen, die in England besonders an den Schulen
von eLbbotslwIino und öoäulvs ihren Ausgangspunkt hat. „Das Ziel dieser
Rekorm ist eine kräftige Reaktion gegen die zur Zeit in unsern staatlichen
Schulen übliche einseitige Verstandesbildung. Die Unterrichtsschule soll der Er-
ziehungsschule Platz machen; neben dem Intellekt soll auch der Charakter auf
seine Rechnung kommen und vor allem dafür gesorgt werden, daß die physische

Entwicklung mit der geistigen Schritt hält, gemäß dem alten Sprüchwort: nimm
sunn in corpore suno." Daneben will sie aber ihren Schülerinnen das gleiche
Quantum Wissen vermitteln, wie jede gut geleitete Mittelschule. Vorbild soll
die höhere Töchterschule der Stadt Zürich sein. Das Gymnasium soll die
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Abiturientinnen zur Reifeprüfung heranbilden. Endlich will die Anstalt ihre
Schülerinnen zu feinem Anstand und zu sicherm taktvollen Auftreten erziehen.
Es sollen da namentlich die Gattinen der beiden Leiter in jet er Beziehung
würdig auf den Uebertritt vom Elternhaus ins Leben vorbereiten.

Der Prospekt gibt ferner Aufschluß über die Lage von Zug und die Ein-
richtung der Anstalt. Es hat «^4>wne» wirklich eine prächtige Lage, was jeder
sagen muß, der dieselbe kennt. Es ist dieselbe auch schon ersichtlich aus den

beiden Illustrationen, die den Prospelt schmücken. Tie Einrichtung ist derart
fein und den neuesten hygienischen Erfahrungen zweckentsprechend angelegt, daß
manches von den längst bewährten Anstalten in ihrem eigenen Interesse dürfte
nachgeahmt werden.

Obligatorische Unterrichtsfächer der Anstalt sind: Religion für Katholiken
und Protestantinnen, Logik und Psychologie, deutsche, lateinische, griechische,

englische, französische, italienische Sprache und Literatur, Mathematik, Natur-
Wissenschaften, Kalligraphie, Freihandzeichnen, weibliche Handarbeiten, Chor-
gesang und Musiktheorie. Privatfächer sind: Kunstgeschichte, Malen, Instrumental-
Musik, Sologesang, Tanzen, Kunstgewerbliche Arbeiten, Stenographie.

Schülerinnen werden vom 12. Lebensjahre an angenommen, Pensionspreis
Fr. 2000. —, die in vierteljährlichen Raten vorauszubezahlen sind, dabei sind
nicht inbegriffen die Honorare für die auf die Privatsächer entfallenden Stunden,
Schreibmaterialien w.

2. Hlarus. Der Landrat beschloß die Revision des Schulgesetzes,
3. St. Halten. Zwei Lehrerveteranen, die 49 bezw. 50 Jahre treu der

Schule gedient, erhalten ab 1. Mai die volle Pension mit 1000 Fr.
Der Erziehungsrat ernannte drei Spezial-Kommissionen zum Zwecke der

Vorbereitung der Revision des Erziehungs-Gesetzes in formaler und organisato-
rischer Hinsicht und was speziell das Sekundarschulwesen betrifft.

4. Waadt. Der Große Rat beriet die Bestimmungen über den Religions-
Unterricht in den Schulen. Er lehnte verschiedene Zusatz- und Abänderung«-
anträge ab und genehmigte mit großem Mehr die Vorschläge der Regierung
und der Kommission. Demnach soll der Religions-Unterricht den christlichen
Grundsätzen entsprechen, fakultativ sein und von den übrigen Unter-
richtsfächern getrennt gegeben werden. Der Religions-Unterricht ist durch
die Lehrer zu erteilen. Sie können sich aber aus Gewissensgrllnden dispensieren
lassen.

5. Luzern. * Berichtigung. In der letzten Nummer der .Päd. Bl.",
Seite 128 unter Luzern sind tue Namen derjenigen Lehrer und Lehrerinnen
verzeichnet, deren letztjährige erziehungsrätliche Konferenzaufgaben von der h.

Erziehungsbehörde prämiert wurden. Als erster dieser zwölf glücklichen Gewinner
ist Bußmann. Ruswil, angeführt. Es ist dies ein Irrtum und soll heißen:
Buchmann, Sigigen bei Ruswil. Wir konstatieren dies gerne, ohne dadurch der
Persönlichkeit des Hrn. Lehrer Bußmann in Ruswil zu nahe zu treten, dessen

Arbeit, unseres Wissens, in einem frühern Jahre ebenfalls prämiert wurde.
Jedem das Seine!
K. Deutschland. Eine einheitliche Titulatur für den deutschen höheren

Lehrerstand wünscht eine im Auftrage des Vereinsverbandes der Oberlehrer von
den Professoren Or. Kolisch in Stettin und Or. Schuster in Eutin verfaßte
Denkschrift. Danach möge in Zukunft der Titel „Lehrer' ganz ausgemerzt und
die Reihenfolge der Titulatur folgende werden: Studienreferendar, Studien-
assessor, Stuticnprofeffor, Studienrat, Geheimer Studienrat, Studien-Direktor,
Oberstudienrat, Geheimer Oberstudienrat. Sehr wichtig!

Für Schulausflüge will die Kölner Stadtbchörde 3000 Mark
in den Etat einstellen und diese Summe später bedeutend vermehren.
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